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Lise-Meitner-Gymnasium 
 

 

 

 

Schulinternes Curriculum im Fach Sport – Sekundarstufe I 
 

 

 

1. Leitbild 

 

Die Fachschaft Sport am LMG sieht es als ein primär es Ziel, Schülerinnen und 
Schüler zu einem fairen sportlichen Handeln in sozialer Verantwortung anzuleiten 
und gemeinschaftliche Erlebnisse und Erfolge zu initiieren. Verständigung spielt im 
Sport eine zentrale Rolle und bietet Chancen für ein positives Erleben des 
Miteinanders in sozialen Gefügen. Soziale Handlungsmöglichkeiten richten sich im 
Sport an allgemein anerkannten Regeln aus. Gerade die Vorgänge des Festlegens 
und Anerkennens von Regeln werden an unserer Schule in besonderem Maße 
benutzt, um gemeinschaftliche Interessen zu bündeln und gewinnbringend für alle 
Schülerinnen und Schüler umzusetzen. Das Miteinander und die Gemeinschaft 
erleben Schülerinnen und Schüler an unserer Schule auf vielfältige und ganz 
besondere Art und Weise, wie z.B. beim Laufen (z. B Sponsorenlauf), im 
leichtathletischen Schulwettkampf(Bundesjugendspiele, LA Stadtmeisterschaften), 
bei den Turnieren „Jugend trainiert für Olympia“ und bei den Klassenfahrten im 
Jahrgang 9, die einen sportlich orientierten Schwerpunkt haben sollten. So hoffen wir 
aufgrund der vielfältigen Erfahrungen von Gemeinschaft ein Interesse am 
lebenslangen Sporttreiben in besonderem Maße wecken zu können. Der 
Sportunterricht am LMG fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler durch Bewegung, Spiel und Sport, so dass sie...  
 

- Fairness als das oberste Prinzip des Sporttreibens begreifen und umsetzen,  

- die Dynamik von Gruppenprozessen verstehen und nutzen können,  

- Regeln von Spielen und beim Spielen bedarfsgerecht verändern können,  

-  Wissen über integrationsfördernde Verhaltensweisen besitzen und sich 
eigenverantwortlich volitional und metakognitiv steuern und kontrollieren 
können, Wissen u.a. über Gesundheit und Fitness im Sport besitzen und 
bewusst anwenden.  
 

Das Fach Sport leistet ferner einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines 
Gesundheitsbewusstseins im salutogenetischen Sinne.  
 
 

2. Individuelle Förderung 

 
Für den Fall besondere Ereignisse, die den normalen Lernfortschritt Einzelner 
unterbrechen (z.B. längerfristige Erkrankung, Verletzungen, massiver 
Leistungseinbruch ...) plant und beschließt die FK geeignete Verfahrensweisen:  
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- verbindliche Aufgabenstellungen für nicht „aktiv“ am Unterricht teilnehmende SuS’ 
sein (Protokollführung, Beobachtungsaufgaben, diagnostische Fremdeinschätzung 
nach klaren Kriterien, vorbereitende Theorieelemente ...)  
- die Organisation von Helfersystemen durch Mitschüler („Lerntandem“) zur 
„Wiedereingliederung“ nach Krankheit, Verletzung oder Leistungseinbruch.  
- die Durchführung von teilgruppen-, jahrgangsstufen- oder klassenbezogene 
Maßnahmen zur Durchführung besonderer Schwerpunktsetzungen (Förderung der 
Schwimmfähigkeit, der Ausdauerleistungsfähigkeit ...)  
 

 

3. Leistung und ihre Bewertung – Leistungskonzept  

 
3.1 Allgemeine Grundsätze  

 
Ausgehend von den allgemeinen Grundsätzen der Lernerfolgsüberprüfungen der 
Richtlinien und Lehrpläne der Sekundarstufen I und II an Gymnasium in NRW, hat 
sich die Fachschaft Sport des LMG auf ein Grundgerüst der Leistungsüberprüfung 
geeinigt, welches zunächst einmal prinzipiell für alle Jahrgangsstufen anzuwenden 
ist. Es handelt sich dabei um das so genannte „MEISTER-Modell“ und soll im 
Weiteren kurz skizziert werden.  
Die einzelnen Buchstaben des Wortes „MEISTER“ stehen für die Anfangsbuchstaben 
unterschiedlicher Anforderungsbereiche, die in der Summe für die Schülerinnen und 
Schüler des LMG ein transparentes, leicht verständliches und unkompliziertes 
Bewertungsraster darstellen soll. Diese Anforderungsbereiche drücken die von den 
Richtlinien und Lehrplänen für Gymnasien in NRW verbindlichen Bewertungskriterien 
in komprimierter Form aus (vgl. MSWWF, 2001, 116). Dabei werden neben den 
sportmotorischen Leistungen ebenso die weiteren fachlichen Leistungen 
berücksichtigt. Bei der Leistungsbeurteilung werden sowohl punktuelle 
Überprüfungsformen, bei denen zum Abschluss einer Reihe für alle Schülerinnen 
und Schüler die gleichen Anforderungen gestellt werden, als auch 
unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfungen, wobei der Unterrichtsverlauf in den 
Mittelpunkt der Bewertung rückt, gleichermaßen berücksichtigt (VGL. MSWWF, 67, 
1999).  
Das „MEISTER-Modell“ im Kurzüberblick:  
 
M = motorische Leistungsfähigkeit  
E = Einsatzbereitschaft  
I = individuelle Leistungsverbesserung 
S = Sozialverhalten  
T = theoretische Leistungen  
E = Einhalten von Regeln  
R = Referate und alle sonstigen Leistungen  
 
Die Schülerinnen und Schüler des LMG werden zu Beginn eines jeden Schuljahres 
über dieses Bewertungsmodell informiert, sodass für alle Beteiligten ein möglichst 
transparentes Bild zur Notenbildung entsteht. 
Die Leistungsbewertung orientiert sich zunächst einmal am Grundprinzip des 
„MEISTER-Modells“. Da die Unterrichtsvorhaben in einem Bewegungsfeld 
aufeinander aufbauen und einer Progression folgen, werden die Anforderungen 
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insgesamt zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Wie die Gewichtung der 
einzelnen Segmente des „MEISTER-Modells“ aussieht, hängt von der 
Jahrgangsstufe, dem Unterrichtsvorhaben und der leitenden Pädagogischen 
Perspektive ab. So wird beispielsweise bei einem Unterrichtsvorhaben zum 
Inhaltsbereich Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport die Bereiche „Einhalten von 
Regeln“ und „Sozialverhalten“ mehr Gewichtung erfahren als bei der Ermittlung einer 
absoluten Leistung beim Weitsprung aus dem Inhaltsbereich Laufen, Springen, 
Werfen – Leichtathletik. 
Bei punktuellen Leistungsüberprüfungen ist darauf zu achten, dass von der Lehrkraft 
mindesten zwei Termine angeboten werden, um möglichst allen Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit der Erbringung der geforderten Leistung einzuräumen. Bei 
Gruppenüberprüfungen, wie z. B. bei der Entwicklung einer Tanzchoreografie in 
Kleingruppen, wird neben der Gruppenbewertung immer auch eine individuelle Note 
erteilt, um abschließend daraus eine Gesamtnote zu ermitteln.  
 

      3.2 Leistungsbewertung bei Inaktivität durch Krankheit/ Verletzung und  
            Fehlstunden  
 
Können im Fach Sport aufgrund von Verletzung keine sportmotorischen Leistungen 
erbracht werden, so wird die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler 
zunächst so in das Unterrichtsgeschehen integriert, dass trotzdem eine Beurteilung 
seitens der Lehrkraft möglich ist (Beobachtungs-, Schiedsrichter- und 
Organisationsfunktionen etc.). Sollte sich die sportliche Inaktivität über einen 
längeren Zeitraum hinziehen (mehrere Wochen), so bietet sich die Möglichkeit einer 
Ersatzleistung an, wie etwa das Halten eines Referates. Bei längeren 
Verletzungspausen (mehrere Monate) wird von einer Leistungsbeurteilung 
abgesehen und der Vermerk „Attest“ auf dem Zeugnis erscheinen. Es wird in einem 
solchen Fall ebenfalls von Fall zu Fall entschieden, ob die betroffene Person dann 
vom Sportunterricht freigestellt wird (beispielsweise beim Schwimmunterricht und 
einem gebrochenen Bein) und alternativ in einer Parallelklasse am Klassenunterricht 
teilnimmt. Die Lehrperson kann von der Möglichkeit Gebrauch machen, bei einer 
erhöhten Fehlstundenanzahl (ab ca. 25%), zur Leistungsbeurteilung eine 
Feststellungsprüfung durchzuführen, die sowohl aus praktischen als auch 
theoretischen Leistungen bestehen kann und im Beisein eines weiteren 
Sportkollegen und einer, von der betroffenen Schülerin oder des betroffenen 
Schülers, nominierten Vertrauensperson stattfindet. Der Umfang dieser 
Feststellungsprüfung hat einen zeitlichen Umfang von bis zu 45 Minuten und findet 
an einem Extratermin statt.  
 
 
     3.3 Leistungsanforderungen - Kriterien zur Leistungsbewertung  
 
Die Fachkonferenz Sport legt Kriterien (L 1 – L 17) für gute und ausreichende 
Leistungen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie 7 bis 9 fest. Dabei berücksichtigt 
sie die im Kernlehrplan formulierten Leistungsanforderungen sowie beobachtbares 
Verhalten, das in allen Bewegungsfeldern/Sportbereichen übergreifend erkennbar ist.  
 

3.3.1 Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 - Übersicht  
 

                       Gute Leistungen Leistungsanforderungen                    Ausreichende Leistungen 
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                               Ende 6                                   Ende 6 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

Schülerinnen und Schüler verfügen in 
grundlegenden sportlichen Handlungssituationen 

über insgesamt - den Anforderungen voll 
entsprechende - physische 

Leistungsvoraussetzungen zur angemessenen 
Bewältigung der Bewegungsaufgaben und dazu 

notwendiger konditioneller Fähigkeiten. 

psycho-physisch                                         
(6 L 1) 

Schülerinnen und Schüler verfügen insgesamt über 
physische Leistungsvoraussetzungen, die bereits 
altersbezogene Defizite aufweisen, die insgesamt 

aber noch grundlegendes sportliches Handeln 
ermöglichen; Einsicht und Wille zur 

Leistungsverbesserung sind vorhanden. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende technisch- koordinative Fähigkeiten 

in nahezu allen Bewegungsfeldern und 
Sportbereichen (u.a. Bewegungsgenauigkeit, -

fluss, -dynamik, -rhythmus); der Gesamteindruck 
der Bewegungsausführungen wird auch bei kleinen 

Fehlern nicht beeinträchtigt. 

technisch-koordinativ                        
(6 L 2) 

Schülerinnen und Schüler verfügen über mäßig 
ausgeprägte technisch- koordinative Fähigkeiten (u.a. 
Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -rhythmus), 

die den Anforderungen zum Teil nicht mehr 
entsprechen; der Gesamteindruck der 

Bewegungsausführungen wird auf Grund von Fehlern 
etwas beeinträchtigt. 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlicher Handlungssituationen sowie in 

grundlegenden Spielhandlungen unter 
Berücksichtigung der Beurteilungskriterien taktisch-

kognitiv situativ angemessen. 

taktisch-kognitiv                                    
(6 L 3) 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in sportlicher 
Handlungssituationen sowie grundlegenden 

Spielhandlungen situativ wenig angemessen; einfache 
Handlungssituationen können selten taktisch-kognitiv 

angemessen bewältigt werden. 

Schülerinnen und Schüler bewältigen ästhetisch- 
gestalterische Grundanforderungen entsprechend 
der Aufgabenstellung und berücksichtigen dazu 

geforderte Gestaltungs- und Ausführungskriterien 
jeweils situativ angemessen. 

ästhetisch-gestalterisch                   
(6 L 4) 

Schülerinnen und Schüler bewältigen ästhetisch- 
gestalterische Grundanforderungen selten 
entsprechend der Aufgabenstellung und 

berücksichtigen dazu nur zum Teil die geforderten 
Gestaltungs- und Ausführungskriterien. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und können diese 

vor dem Hintergrund erlebter Praxis an 
ausgewählten Beispielen reflektiert anwenden und 

nutzen. Sie können jederzeit über ihr eigenes 
sportliches Handeln und das der anderen situativ 

angemessen reflektieren. 

Fachliche Kenntnisse                
zum eigenen                     

sportlichen Handeln (6 L 5) 

Schülerinnen und Schüler weisen bei den 
grundlegenden Kenntnissen zum eigenen sportlichen 
Handeln in Teilbereichen Lücken auf  und verfügen 

nur über rudimentäre Kenntnisse zum eigenen 
sportlichen Handeln in allen Inhaltsfeldern und 

können über ihr eigenes sportliches Handeln und das 
der anderen wenig sachgerecht reflektieren. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum sportlichen 

Handeln im sozialen Kontext. Sie verfügen über 
differenzierte und vertiefte Kenntnisse und 

Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern 
und können diese beim Mit- und Gegeneinander 

stets sozialadäquat und teamorientiert 
anwenden. 

Fachliche Kenntnisse zum 
sportlichen Handeln im 
sozialen Kontext (6 L 6) 

Schülerinnen und Schüler weisen bei den 
grundlegenden Kenntnissen zum sportlichen Handeln 
im sozialen Kontext in Teilbereichen Defizite auf. Sie 

verfügen nur über rudimentäre Kenntnisse und 
Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern und 
können ihre Kenntnisse beim Mit- und Gegeneinander 

nicht sozialadäquat anwenden. 

--- 

Fachliche Kenntnisse zum 
Sport als Teil der                 
gesellschaftlichen                

Wirklichkeit (6 L 7) 

--- 

Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler wenden grundlegende 
Fachmethoden sowie Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens selbstständig und 

eigenverantwortlich an und nutzen die Kenntnisse 
hierfür situationsangemessen in anderen 

Sachzusammenhängen. 

Methodisch-strategische 
Verfahren anwenden                      

(6 L 8) 

Schülerinnen und Schüler wenden grundlegende 
Fachmethoden sowie Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens rudimentär und mit 

starker Unterstützung an. Sie können ihre schwach 
ausgeprägte Methodenkompetenz nicht immer 
situationsangemessen auf andere Sachverhalte 

übertragen. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in nahezu allen 
sportlichen Handlungssituationen über 

grundlegende Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 
Kommunikationstechniken und nutzen diese 

situativ beim gemeinsamen Sporttreiben. 

Sozial-kommunikative     
Verfahren anwenden                          

(6 L 9) 

Schülerinnen und Schüler verfügen beim sportlichen 
Handeln nur über unzureichende Gruppenarbeits-, 

Gesprächs- und Kommunikationstechniken. Sie 
nutzen diese beim gemeinsamen sportlichen 

Handeln nur selten situativ angemessen. 

Gute Leistungen 

Ende 6 
Leistungsanforderungen 

Ausreichende Leistungen 

Ende 6 

Urteilskompetenz  

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre eigenes sportliches Handeln Schülerinnen und Schüler schätzen ihre individuelle 
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individuelle psycho-physische Leistungsfähigkeit 
sowie ihre technisch- koordinativen, taktisch- 

kognitiven und ästhetisch- gestalterischen 
Fähigkeiten und die der Mitschülerinnen und 
Mitschüler mit Hilfe vorgegebener Kriterien 
selbstständig situationsangemessen ein. 

und das der Mitschülerinnen 
und Mitschüler (6 L 10) 

psycho-physische Leistungsfähigkeit sowie ihre 
technisch- koordinativen, taktisch- kognitiven und 
ästhetisch- gestalterischen Fähigkeiten und die der 

Mitschülerinnen und Mitschüler nur mit Hilfe 
grundlegend ein. Ihre Selbst- und 

Fremdwahrnehmung ist in nahezu allen Bereichen 
schwach ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen weitgehend angemessen 

ein. 

Grundlegende Sachverhalte/ 
Rahmenbedingungen des 

eigenen sportlichen 
Handelns, des Handelns im 
sozialen Kontext (6 L 11) 

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen sehr vereinfacht und sachlich 

nicht immer angemessen bzw. häufig nur unter 
starker Mithilfe. 

Schülerinnen und Schüler schätzen die 
Anwendung und Nutzung methodisch-

strategischer sowie sozial-kommunikativer 
Verfahren und Zugänge in Bewegung, Spiel und 

Sport bei sich selbst und anderen  stets 
angemessen ein. 

methodisch-strategische 
und sozial-kommunikative 

Verfahren und Zugänge bei 
Bewegung, Spiel und Sport 

(6 L 12) 

Schülerinnen und Schüler schätzen die Anwendung 
und Nutzung methodisch-strategischer sowie sozial-

kommunikativer Verfahren und Zugänge in 
Bewegung, Spiel und Sport bei sich selbst und 

anderen  oft nicht  angemessen ein. 

Beobachtbares Verhalten 

Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 
geordneten Unterrichtsablauf und zeigen in 

verschiedenen sportlichen Handlungssituationen 
Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und 

andere. Sie unterstützen weitgehend 
selbstständig das Herrichten und Aufrechterhalten 

der Sportstätte. 

Selbst- und                 
Mitverantwortung (6 L 13) 

Schülerinnen und Schüler unterstützen den 
geordneten Unterrichtsablauf nur auf ausdrückliche 
Anweisung und zeigen in verschiedenen sportlichen 

Handlungssituationen kaum 
Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und 
andere. Sie unterstützen das Herrichten und 

Aufrechterhalten der Sportstätte nur auf 
ausdrückliche Aufforderung. 

Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-,                  
Übungs-, Trainingsprozessen kontinuierlich eine 
hohe Bereitschaft, die Ziele des Unterrichts zu 

erreichen; das bezieht sich sowohl auf 
sportbezogene kognitive wie auch auf kognitive 

Prozesse. Sie zeigen hohe 
Anstrengungsbereitschaft. 

Leistungswille,                    
Leistungsbereitschaft,                    

Anstrengungsbereitschaft                
(6 L 14) 

Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-, Übungs-, 
Trainingsprozessen eine geringe Bereitschaft, die 

Ziele des Unterrichts zu erreichen; das bezieht sich 
sowohl auf sportbezogene kognitive wie auch auf 
kognitive Prozesse. Sie zeigen von sich aus kaum 

Anstrengungsbereitschaft. 

Schülerinnen und Schüler setzen sich im 
Sportunterricht situationsangemessen eigene Ziele 
und verfolgen diese weitgehend selbstständig  bis 

zur Zielerreichung.   

Selbstständigkeit (6 L 15) Schülerinnen und Schüler setzen sich im 
Sportunterricht situationsangemessen selten eigene 

Ziele und müssen im Lern- Übungs- und 
Trainingsprozess  vom Lehrer zur Zielerreichung  

eng geführt werden. 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
bewegungsfeld- und sportbereichsspezifischen 

Organisations- und Sicherheitsbedingungen und 
wenden diese allein und in der Gruppe unter 

Aufsicht der Lehrkraft sachgerecht an. 

Mitgestaltung und                 
Organisation von                    

Rahmenbedingungen                      
(6 L 16) 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
bewegungsfeld- und sportbereichsspezifischen 
Organisations- und Sicherheitsbedingungen nur 

teilweise und wenden diese nur auf ausdrückliche 
Aufforderung des Lehrers und unter seiner Anleitung 

sachgerecht an. 

Schülerinnen und Schüler haben ein auf 
Gerechtigkeit ausgerichtetes Werteverständnis 

und kooperieren in sportlichen 
Handlungssituationen alters- und 

situationsadäquat. Sie nehmen Rücksicht auf 
andere und zeigen Konfliktfähigkeit und Empathie. 
Darüber hinaus können sie ihr eigenes Verhalten 
sowie das Verhalten der anderen in Wettkampf- 
und Spielsituationen angemessen reflektieren.  

Fairness, 
Kooperationsbereitschaft 

und -fähigkeit                       
(6 L 17) 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in einfachen 
Spielhandlungen sowie  in sportlichen 

Handlungssituationen häufig situativ unangemessen. 
Sie haben überwiegend den eigenen Vorteil im Blick 

und zeigen sich wenig einsichtig im Blick auf die 
Wertevorstellungen und Lösungsmöglichkeiten 

anderer. Darüber hinaus können sie kaum kritische 
Distanz zu ihrem eigenen sportlichen Handeln 

entwickeln.  

 
 
 

3.3.2. Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 – Übersicht 
 

Gute Leistungen 

Ende 9 
Leistungsanforderungen 

Ausreichende Leistungen 

Ende 9 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
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Schülerinnen und Schüler zeigen eine dauerhaft 
hohe Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft 

sowie einen individuell förderlichen 
Leistungswillen ohne Rücksicht auf individuelle 
sportliche Interessen und Neigungen. Darüber 
hinaus zeigen sie die Bereitschaft, diese auch 

weiterhin zu verbessern. 

psycho-physisch  

(9 L 1) 

Schülerinnen und Schüler zeigen häufig eine geringe 
Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft sowie 

einen nur gering ausgeprägten Leistungswillen. Die 
psycho-physische Belastbarkeit ist schwach 

entwickelt. Es ist häufig ein Vermeidungsverhalten 
zu beobachten.  Einsicht und Wille zur 

Leistungssteigerung sind wenig ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in komplexen 
technisch- koordinative Anforderungen (u.a. 
Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -

rhythmus) in nahezu allen Bewegungsfeldern und 
Sportbereichen über ausgeprägte technisch- 

koordinative Fertigkeiten; der Gesamteindruck der 
Bewegungsausführungen ist sicher und zeigt hohe 

Bewegungsqualität. 

technisch-koordinativ  

(9 L 2) 

Schülerinnen und Schüler weisen technisch- 
koordinative Mängel auf (u.a. bei 

Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -
rhythmus), die den Anforderungen kaum 

entsprechen; der Gesamteindruck der 
Bewegungsausführungen wird auf Grund von 

Fehlern in der Bewegungsausführung qualitativ 
gemindert. Der Bewegungsfluss muss unterbrochen 

werden. 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlichen Handlungssituationen sowie in 
grundlegenden Spielhandlungen taktisch-kognitiv 

situativ stets angemessen. Eine ausgeprägt 
differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung 

führt auch unter Druckbedingungen zu 
sachgerechten und situativ angemessenen 

taktisch-kognitiven Entscheidungen. 

taktisch-kognitiv (9 L 3) Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlichen Handlungssituationen sowie in 
grundlegenden Spielhandlungen taktisch-kognitiv 

situativ selten angemessen. Eine fehlerhafte Selbst- 
und Fremdwahrnehmung führt oftmals – bereits bei 

geringen Druckbedingungen - zu fehlerhaften 
taktisch-kognitiven Entscheidungen. 

Schülerinnen und Schüler bewältigen auch 
komplexe ästhetisch- gestalterische 
Anforderungen entsprechend der 

Aufgabenstellung. Sie berücksichtigen dazu 
geforderte Gestaltungs- und Ausführungskriterien 

stets situativ angemessen. 

ästhetisch-gestalterisch                   
(9 L 4) 

Schülerinnen und Schüler bewältigen komplexe 
ästhetisch- gestalterische Anforderungen selten 

entsprechend der Aufgabenstellung und 
berücksichtigen dazu nur zum Teil die geforderten 

Gestaltungs- und Ausführungskriterien.  

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
weitreichende Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und können diese 

vor dem Hintergrund erlebter Praxis souverän 
reflektiert anwenden und nutzen. Sie können 

jederzeit über ihr eigenes sportliches Handeln und 
das der anderen situativ angemessen differenziert 

reflektieren. 

Fachliche Kenntnisse                
zum eigenen                     

sportlichen Handeln  

(9 L 5) 

Schülerinnen und Schüler weisen kaum 
angemessene Grundkenntnisse zum eigenen 
sportlichen Handeln auf. Sie weisen in weiten 
Bereichen Lücken auf. Sie verfügen nur über 

rudimentäre Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und können über ihr 
eigenes sportliches Handeln und das der anderen 

nicht immer sachgerecht reflektieren. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über vertiefte 
Kenntnisse zum sportlichen Handeln im sozialen 

Kontext. Sie weisen sehr differenzierte Kenntnisse 
und Einsichten in den entsprechenden 

Inhaltsfeldern nach und können diese beim Mit- 
und Gegeneinander auch unter hohen 
Druckbedingungen sozialadäquat und 

teamorientiert anwenden. 

Fachliche Kenntnisse zum 
sportlichen Handeln im 

sozialen Kontext  

(9 L 6) 

Schülerinnen und Schüler weisen schwach 
ausgeprägte Grundlagekenntnisse zum sportlichen 

Handeln im sozialen Kontext in nahezu allen 
Bereichen vor. Sie weisen lückenhafte Kenntnisse 

und Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern 
nach und können diese beim Mit- und 

Gegeneinander auch nicht in Standardsituationen 
sozialadäquat und teamorientiert anwenden. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum Sport als Teil der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie können 
einfache gesellschaftliche Phänomene des Sports 
sachgerecht einordnen und für eigene sportliche 

Werthaltungen und Einstellungen nutzen. 

Fachliche Kenntnisse zum 
Sport als Teil der                 
gesellschaftlichen                

Wirklichkeit  

(9 L 7) 

Schülerinnen und Schüler verfügen kaum über 
angemessenes Grundlagenwissen im Bereich des 

Sports als Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie 
können nicht einmal grundlegende  gesellschaftliche 
Phänomene des Sports sachgerecht einordnen und 

für eigene sportliche Werthaltungen und 
Einstellungen nutzen. 

 

Gute Leistungen 

Ende 9 
Leistungsanforderungen 

Ausreichende Leistungen 

Ende 9 

Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler wenden vielfältige 
Fachmethoden sowie Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens selbstständig und 

eigenverantwortlich an. Sie können diese mühelos 
auf andere Sachverhalte übertragen. Sie weisen 

dabei hohe Selbststeuerungskompetenz auf.  

Methodisch-strategische 
Verfahren anwenden  

(9 L 8) 

Schülerinnen und Schüler wenden Fachmethoden 
sowie Methoden und Formen selbstständigen 

Arbeitens kaum selbstständig und 
eigenverantwortlich an und können diese auch nicht 
ohne starke Unterstützung  auf andere Sachverhalte 

übertragen und anwenden. Sie weisen nur sehr 
geringe Selbststeuerungskompetenzen auf. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in nahezu Sozial-kommunikative     Schülerinnen und Schüler verfügen beim sportlichen 
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allen sportlichen Handlungssituationen über 
differenzierte Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 

Kommunikationstechniken und nutzen diese 
situativ angemessen beim gemeinsamen 

Sporttreiben. 

Verfahren anwenden  

(9 L 9) 

Handeln oft nicht über sachgerechte 
Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 

Kommunikationstechniken. Sie lassen diese beim 
gemeinsamen sportlichen Handeln ungenutzt. 

Urteilskompetenz ... 

Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre 
sportbezogene Handlungskompetenz und die der 

Mitschülerinnen und Mitschüler selbstständig, 
differenziert – auch unter Druckbedingungen - 

situationsangemessen ein. 

eigenes sportliches Handeln 
und das der Mitschülerinnen 

und Mitschüler  

(9 L 10) 

Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre 
sportbezogene Handlungskompetenz und die der 
Mitschülerinnen und Mitschüler kaum sachgerecht 
ein. Ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung ist nur 

sehr schwach ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen auch unter 

Druckbedingungen sachgerecht und differenziert  

Grundlegende Sachverhalte/ 
Rahmenbedingungen des 

eigenen sportlichen 
Handelns, des Handelns im 

sozialen Kontext  

(9 L 11) 

Schülerinnen und Schüler nutzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen kaum/ wenig sachlich. Ihre 

Selbst- und Fremdwahrnehmung ist schwach 
ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler beurteilen die 
Anwendung und Nutzung methodisch-

strategischer sowie sozial-kommunikativer 
Verfahren und Zugänge im Sport bei sich und 

anderen stets eigenverantwortlich und 
differenziert. 

methodisch-strategische 
und sozial-kommunikative 

Verfahren und Zugänge bei 
Bewegung, Spiel und Sport 

(9 L 12) 

Schülerinnen und Schüler beurteilen die Anwendung 
und Nutzung methodisch-strategischer sowie sozial-
kommunikativer Verfahren und Zugänge im Sport 
bei sich und anderen unsachgerecht/ lückenhaft. 

Beobachtbares Verhalten 

Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 
geordneten Unterrichtsablauf und übernehmen 

Verantwortung für sich und andere. Sie 
unterstützen das Herrichten und Aufrechterhalten 

der Sportstätte selbstständig. 

Selbst- und                 
Mitverantwortung  

(9 L 13) 

Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 
geordneten Unterrichtsablauf nur auf Anweisung 

und übernehmen kaum Verantwortung für sich und 
andere. Sie unterstützen das Herrichten und 
Aufrechterhalten der Sportstätte nur nach 

Anweisung.  

Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-,                 
Übungs-, Trainingsprozessen eine hohe 

Bereitschaft, Unterrichtsziele zu erreichen; das 
bezieht sich auf sportbezogene - wie auch auf 

Reflexionsphasen; die Anstrengungsbereitschaft 
ist hoch. 

Leistungswille,                    
Leistungsbereitschaft, 

Anstrengungsbereitschaft  

(9 L 14) 

Schülerinnen und Schüler zeigen sich in Lern-, 
Übungs-, Trainingsprozessen wenig interessiert und 
bemüht, Unterrichtsziele zu erreichen; das bezieht 

sich auf sportbezogene - wie auch auf 
Reflexionsphasen. Die Anstrengungsbereitschaft ist 

gering. 

Schülerinnen und Schüler setzen sich 
situationsangemessen eigene Ziele,  wählen 

sachgerecht fachliche Kenntnisse und 
Fachmethoden bzw. Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens situations- und 

altersangemessen aus und verfolgen avisierte, 
realistische  Ziele eigenständig bis zur 

Zielerreichung.   

Selbstständigkeit  

(9 L 15) 

Schülerinnen und Schüler setzen sich selten situativ 
angemessene eigene Ziele und müssen im Lern- 

Übungs- und Trainingsprozess  von der Lehrkraft zur 
Zielerreichung  stark angeleitet werden. Sie 
verfolgen Unterrichtsziele oftmals erst nach 

mehrfacher Aufforderung. 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
Bewegungsfeld - und Sportbereich - spezifischen 
Organisations- und Sicherheitsbedingungen und 

wenden diese allein und in der Gruppe 
sachgerecht an. 

Mitgestaltung und                 
Organisation von                    

Rahmenbedingungen  

(9 L 16) 

Schülerinnen und Schüler kennen die Bewegungsfeld 
- und Sportbereich - spezifischen Organisations- und 
Sicherheitsbedingungen nur teilweise und wenden 

diese nur auf ausdrückliche Aufforderung der 
Lehrkraft sachgerecht an. 

Schülerinnen und Schüler haben ein auf 
Gerechtigkeit ausgerichtetes Werteverständnis, 

kooperieren und kommunizieren alters- und 
situationsadäquat. Sie nehmen sie Rücksicht auf 

andere und zeigen Konfliktfähigkeit und Empathie. 
Darüber hinaus können sie ihr eigenes Verhalten 

sowie das Verhalten anderer in sportlichen 
Konfliktsituationen angemessen reflektieren. 

Fairness, 
Kooperationsbereitschaft  
und -Kooperationsfähigkeit 

(9 L 17) 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich häufig 
situativ unangemessen und können die Leistungen 

anderer kaum anerkennen und wertschätzen. 
Außerdem können sie kaum kritische Distanz zu 

ihrem eigenen sportlichen Handeln entwickeln. Es 
gelingt ihnen kaum, ihr eigenes Verhalten sowie das 
Verhalten anderer in sportlichen Konfliktsituationen 

angemessen zu reflektieren. 

 
3.4  Grundsätze der Notenbildung  

 
Die Fachkonferenz Sport einigt sich auf folgende Grundsätze der Notenbildung:  
Die Leistungsbewertung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess, bezieht sich auf 
alle Unterrichtsvorhaben und berücksichtigt alle Formen und Grundsätze der 
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Leistungsbewertung in einem angemessenen Rahmen. Unverschuldete 
Unterrichtsausfälle werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  
Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport - wie z. B. leistungssportliches 
Engagement, sowie ehrenamtliche Tätigkeiten - können als Bemerkungen auf dem 
Zeugnis vermerkt werden. Sie können jedoch nicht als Teil der Sportnote 
berücksichtigt werden. Die erbrachten Leistungen bei den Bundesjugendspielen 
hingegen werden bei der Notenbildung berücksichtigt. 
 
 

4. Außerschulische Angebote, Lernorte und Wettbewerbe 

 
Das LMG bietet derzeit folgende Angebote bzw. Kooperationen an 
 

4.1  AG-Angebote 

-  Handball-Volleyball-AG mit Trainern des TV Anrath für Klasse 5/6  

     bzw. ab Klasse 7 
-  Schnuppertennis mit Trainern des TC 69 

 
4.2  außerschulische Lernorte 
-  Außenanlage „Donkkampfbahn“ 

-  Tennisplätze / -halle des TC 69 

-  Schwimmbad „De Bütt“ 

 
4.3  Schulsportwettbewerbe 

Das LMG bietet derzeit die Teilnahme an folgenden Wettbewerben an: 
 
Badminton, Basketball, Volleyball, Fußball Mädchen, Fußball Jungen, Handball, 
Leichtathletik, Schwimmen, Tennis, Tischtennis, Schach 
 
 

5.  Evaluation 

 
Die FK evaluiert ihre Aufgaben und Ziele sowie die Leitidee des Schulsports und 
deren Verwirklichung im Abstand von 5 Jahren und überprüft deren 
Übereinstimmung mit der Schulprogrammarbeit. Dazu überprüft sie, inwiefern  
die Aufgaben der Schule im Zusammenhang mit dem Sport stehen.  
Die FK evaluiert die schulinternen Lehrpläne hinsichtlich ihrer Machbarkeit und nimmt  
ggf. Modifizierungen, Erweiterungen oder Korrekturen vor (vorrangig auf die als 
Schwerpunktsportarten eingeführten Sportarten Badminton und Volleyball). Sie 
vereinbart einen kollegialen Austausch über die Umsetzbarkeit auf jeder ersten FK im 
Schuljahr.  
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